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Gewährt das erste Zitat einen gewissen Einblick in die persönliche Reli­
giosität des Luxemburgers, spiegelt sich im zweiten seine Auffassung 
vom Amt des Herrschers als eines generalis advocatus ecclesiarum wider. 
Beides blieb nicht ohne Einfluß auf das Verhältnis Karls IV. zur Reichs­
kirche. Er privilegierte die Kirchen in so umfangreichem Maße, wie es 
seit 1220 kein anderer römisch-deutscher Herrscher getan hatte3. Eine 
Gruppe von Urkunden Karls IV. für geistliche Empfänger von besonde­
rem Gewicht und nachhaltiger Wirkung steht im Mittelpunkt des Fol­
genden. Es handelt sich um Privilegien, die vor über 100 Jahren erstmals 
Theodor Lindner bekannt gemacht und unter dem Titel Karolina de 
ecclesiastica libertate zusammenziehend in die Forschung eingeführt 
hat4. Danach gerieten sie an den Rand des historischen Interesses und 
fanden für lange Zeit keine spezielle Aufmerksamkeit mehr. Nur im 
Rahmen thematisch anders orientierter Untersuchungen wurde gele­
gentlich ihrer Bedeutung gedacht5. Das änderte sich erst, als Peter Joha­
nek diese Texte in einer Studie zu ihrer Wirkungsgeschichte wieder an 
den ihnen gebührenden Platz stellte6. Unlängst hat sich Wolfgang Höl­
scher sehr verdienstvoll dieser Urkunden angenommen, sie ausführlich 
nach diplomatischen, juristischen und historischen Gesichtspunkten
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